
einem Binnenland zur Erleichterung des 
Zugangs zum Meer bzw. e inem Nachbar­
staat zur Erleichterung des Grenzverkehrs 
gewährt , sol len sich jewei ls nur andere 
Binnenländer bzw. Nachbarstaaten auf etwa 
vereinbarte Meistbegünst igungsklauseln be­
rufen dürfen (Art. 22 und 23). — Die Gene­
ralversammlung wi rd den Entwurf auf 
ihrer 31 . Jahrestagung erörtern. Ob er als 
Grundlage für eine internat ionale Konven­
t ion dienen wi rd , bleibt e instwei len unent­
schieden. 

//. Völkerrechtliche Haftung der Staaten: 
Beratungsgegenstand war der >Bruch einer 
völkerrecht l ichen Verpf l i ch tung^ Die ent­
sprechenden Art ikel (16—19) sol len Kap. III 
des Ersten Tei ls (nämlich über die Haf­
tungsbegründung) einer künft igen Konven­
t ion werden. Die Kommission hat sich die 
Auffassung ihres Berichterstatters Roberto 
Ago zueigen gemacht, der Bruch einer vö l ­
kerrechtl ichen Verpf l ichtung stel le stets 
einen völkerrechtswidr igen Akt dar, g le ich­
gül t ig, ob die Verpf l ichtung auf Gewohn­
heitsrecht, Vertragsrecht oder auf einer an­
deren Grundlage beruhe. Unterschiedl iche 
Folgen sol l ten nur an den Inhalt einer Ver­
pf l ichtung geknüpft werden können, nicht 
aber an deren Entstehung. Die Völker­
rechtskommission hat es al lerdings auf d ie 
Einwände einiger ihrer Mitg l ieder hin ver­
mieden, den umstr i t tenen Begriff >Rechts-
quelle< (source) zu verwenden, und statt 
seiner den Terminus >Ursprung< (or ig in / 
or igine) gewählt . — Art. 18 des Entwurfs 
behandelt die Gel tungsdauer der f rag­
l ichen völkerrecht l ichen Verpf l ichtung. Er 
schließt jegl iche Rückwirkung zu Lasten 
eines mögl icherweise haftenden Staates 
aus, sieht jedoch den Wegfal l der Völker­
rechtswidr igkei t für den Fall vor, daß ein 
ursprüngl ich rechtswidr iges Verhalten durch 
eine neue zwingende Völkerrechtsnorm 
nachträgl ich zur Rechtspfl icht erklärt w i rd . 
Ago hatte seine Argumentat ion zugunsten 
dieser Ausnahmeregelung mit den Beispie­
len Sklaverei, Vö lkermord sowie Waffen­
l ieferung für Angri f fskr ieg i l lustriert. Wäh­
rend die Kommissionsmitg l ieder den Vor­
schlag überwiegend posit iv aufnahmen, 
wurde mehrfach darauf h ingewiesen, daß 
die Frage heikel sei und ein entsprechen­
der Konvent ionspassus überaus sorgfäl t ig 
formul ier t werden müsse, abgesehen da­
von, daß sich zwingende Völkerrechtsnor­
men al lenfal ls sehr langsam herausbi lde­
ten. — Auch auf die erste Fassung von 
Art. 19 des Entwurfs hat Ago erkennbar 
Einfluß ausgeübt. Die Völkerrechtskommis­
sion hat seinen Vorschlag übernommen, 
die völkerrechtswidr igen Akte in zwei Ka­
tegor ien zu untertei len, nämlich das Völ ­
kerrechtsverbrechen ( internat ional c r ime/ 
cr ime international) und das völkerrecht­
liche Vergehen ( international del ic t /del i t 
internat ional). Völkerrechtsverbrechen sol ­
len die Verletzungen solcher Verpf l ichtun­
gen sein, die für den Schutz grund legen­
der Belange der Völkergemeinschaft so 
wesentl ich sind, daß ihr Bruch von dieser 
Gemeinschaft als Verbrechen angesehen 
wi rd . Der Entwurf von Art.19 verweist bei­
spielhaft auf die Wahrung von Frieden und 
Sicherheit, insbesondere das Aggressions­
verbot, auf das Selbstbest immungsrecht, 
insbesondere das Verbot gewaltsamer Ko­
lonialherrschaft, auf den Schutz existen­

t iel ler menschl icher Belange, insbesondere 
das Verbot von Sklaverei, Vö lkermord und 
Apar theid, sowie auf die Erhaltung der 
menschl ichen Umwelt, insbesondere das 
Verbot starker (massive) Luft- oder Mee­
resverschmutzung. Ago hatte sich zur Ver­
deut l ichung auch noch auf die grund legen­
den Freiheitsrechte — ohne Unterschei­
dung aufgrund von Rasse, Geschlecht, 
Sprache oder Religion — bezogen. — Die 
von Ago vorgeschlagenen Begrif fe V e r ­
brechern und >Vergehen< stießen oei e ini­
gen Kommissionsmitg l iedern auf Zurück­
hal tung, wurden jedoch mangels überzeu­
gender Al ternat iven nicht ersetzt. 

III. Staatensukzession außerhalb des Ver­
t ragswesens: Die Kommission hat sich dem 
Schicksal des Staatseigentums gewidmet 
und darüberh inaus eine Def ini t ion des 
Ausdrucks >neu unabhängige Staaten< ver­
abschiedet. Sie hat sich für die Anerken­
nung des Grundsatzes ausgesprochen, Ab ­
kommen zwischen solchen Staaten und 
ihren Vorgängern dürften nicht das Prin­
zip der dauerhaften Souveränität eines je ­
den Volkes über seinen Reichtum und seine 
natürl ichen Ressourcen antasten. 
IV. Internationale Wasserwege: Zu d iesem 
Punkt, bei dem es u. a. um grenzüber­
schrei tenden Umweltschutz gehen wi rd , hat 
eine erste a l lgemeine Aussprache statt­
gefunden. NJP 

Seerecht: 5. Tagungsrunde der III. Seerechtskon­
ferenz der Vereinten Nationen vom 2. 8.—17.9. 
1976 In New York — Komplexe Materie — Müh­
seliges Vorankommen — Noch kein Durchbruch 
— 6. Verhandlungsrunde Im Frühjahr 1977 (33) 
I. Die Fragen um die Regelung des Mee­
resbergbaus im Bereich der Tiefsee, um 
den Schutz der Forschungsfreiheit auf Ho­
her See und in der Wirtschaftszone, um 
den mari t imen Umweltschutz sowie den 
Technologietransfer standen im Mit telpunkt 
der Verhandlungen der 5. Tagungsrunde 
der 3. Seerechtskonferenz. Insgesamt ist 
festzustel len, daß trotz intensiver Beratun­
gen die Ergebnisse dieser Si tzungsper iode 
ger ing s ind. Dies liegt zum einen an der 
außerordent l ich kompl iz ier ten und komple­
xen Materie, zum andern aber auch daran, 
daß es bisher nicht gelungen ist, Kompro­
misse zu f inden, die für die sehr gegen­
sätzl ichen Interessen akzeptabel wären. 
Als Beratungs- und Verhandlungsgrund­
lage diente der 5. Runde der Konferenz ein 
bereits einmal revidierter Konvent ionsent­
wurf (A/Conf.62/WP.8/Rev.1/Part I—III und 
WP.9/Rev.1). In 397 Art ikeln und elf Anhän­
gen soll er vier Gebiete abschl ießend re­
ge ln : Internat ionales Meeresbodenregime, 
a l lgemeines Recht der Küstenzone, der 
Wirtschaftszone und der Hohen See, Um­
weltschutz, Meeresforschung und Techno­
logietransfer sowie Bei legung von Strei t ig­
keiten. Praktisch geht es nun darum, auf 
der Grundlage dieses Entwurfes ein Über­
e inkommen zu formul ieren, das die Zu ­
st immung der Konferenz f indet und von 
den Staaten auch ratif iziert w i rd . Die rela­
tive Ergebnislosigkei t der 5. Si tzungsper i ­
ode beruht im wesent l ichen darauf, daß in 
den Beratungen Einzelkomplexe aufgegrif­
fen wurden, die schon in den vergangenen 
Verhandlungsrunden hätten geklärt werden 
müssen. 

//. Meeresbergbau: Hinsichtl ich des Mee­
resbergbaus konzentr ierten sich die Dis­

kussionen auf die entscheidende Frage, 
wer das Recht haben sol l , Meeresbergbau 
im Bereich der Tiefsee zu betreiben. Der 
Konvent ionsentwurf sieht einen Meeres­
bergbau sowohl durch die in Aussicht 
genommene Meeresbergbaubehörde wie 
durch private bzw. staatl iche Unternehmen 
vor. Der Bewerber um eine Abbauberech­
t igung hat danach der Behörde zwei 
gleichwert ige Gebiete zu benennen, von 
denen er nur eins zugetei l t bekommt. Gibt 
er nur ein Gebiet an, so erhält er die 
Hälfte. Damit sol l erreicht werden, daß die 
Meeresbergbaubehörde nach einiger Zeit 
Kenntnis über eine Reihe von Meeresbo­
dengebieten erlangt, die eine wirtschaft­
liche Ausbeutung versprechen. Dieses Sy­
stem scheint vor al lem die Entwicklungs­
länder nicht zu befr iedigen. Sie wol len den 
mar i t imen Bergbau bei dem Unternehmen 
der Meeresbergbaubehörde konzentr ieren. 
Private oder staatl iche Unternehmen sol len 
Meeresbergbau nur in Zusammenarbei t mit 
dem Unternehmen der Meeresbergbaube­
hörde betreiben können. Dabei muß aller­
d ings nach Vorstel lung der Entwicklungs­
länder stets sichergestel l t b le iben, daß die 
Behörde jederzei t die Kontrol le über die 
Bergbauakt iv i täten behält (Workshop Paper 
No.1). Die Auswahl dieser anderen Unter­
nehmen soll wei tgehend im Ermessen der 
Meeresbergbaubehörde l iegen. Sie hat 
ledigl ich Diskr imin ierungen zu vermeiden 
und darauf zu achten, daß diese Unter­
nehmen über eine ausreichende technische 
und f inanziel le Qual i f ikat ion verfügen. Dem­
gegenüber befürwortet die Sowjetunion 
eine Regelung, wonach sowohl die Mee­
resbergbaubehörde wie auch die Vert rags­
staaten berecht igt sind, Meeresbergbau zu 
betre iben. Die Vertragsstaaten können 
dann mit dem Abbau staatl iche oder pr i ­
vate Unternehmen betrauen, sind aber für 
diese gegenüber der Behörde verantwort­
l ich. Der Vorschlag der Sowjetunion weist 
ausdrückl ich darauf hin, daß eine Rege­
lung für den mari t imen Bergbau nicht die 
Rechte und Interessen des sozial ist ischen 
Systems außer acht lassen könne (Work­
shop Paper No. 2). Demgegenüber geht 
der Vorschlag der Vereinigten Staaten da­
von aus, daß neben der Meeresbergbau­
behörde sowohl Staaten wie auch staatl i ­
che oder private Unternehmen zu einem 
Abbau berechtigt s ind (Workshop Paper 
No. 3). 

Diese drei vorgeschlagenen Lösungswege 
erscheinen auf den ersten Blick unverein­
bar. Nachdem der Kompromiß des Kon­
vent ionsentwurfs of fenkundig keine Zu ­
st immung gefunden hat, ist noch nicht ab­
zusehen, auf welcher Basis man sich e in i ­
gen können wi rd . Es steht jedoch fest, daß 
die Regelung hinsichtl ich des Meeresberg­
baus sowohl die Zust immung der Entwick­
lungsländer, wie auch der USA und der 
UdSSR f inden muß. 

Ein wei teres wesent l iches Problem in 
dem Komplex Meeresbergbau ist d ie 
Frage seiner Finanzierung, mit der sich 
die Konferenz gleichfal ls auf dieser Sit­
zung beschäft igte. Als Grundlage diente 
ihr ein Bericht des UN-Generalsekretärs. 
Aufgrund einer sehr vorsicht igen Schätzung 
kommt er zu fo lgendem Ergebnis: Das Un­
ternehmen der Meeresbergbaubehörde be­
nötigt, um drei Bergbaupro jekte in Angri f f 
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zu nehmen, d ie 3 Mil l t im Jahr produzie­
ren, zwischen 354 und 562 Mil l Dollar, ver­
tei l t auf sechs Jahre, ehe eine wirtschaft­
l iche Produkt ion einsetzt. Danach würden 
die Förderkosten jährl ich zwischen 120 und 
165 Mil l Dollar betragen. Der Brut toge­
winn wi rd dann jährl ich auf ca. 300 Mil l 
Dol lar im Jahr geschätzt. Der Bericht des 
Generalsekretärs geht davon aus, daß die 
Anfangskosten 3 bis 6 Jahre nach Einset­
zen der Produkt ionsphase erwirtschaftet 
sein werden. Folgende Finanzierungsquel­
len werden in Aussicht genommen: Durch 
die Meeresbergbaubehörde (ledigl ich die 
Verwal tungkosten des Unternehmens ca. 
3 bis 6 Mil l Dol lar jährl ich), f re iwi l l ige Be i ­
t räge und Anle ihen. 

///. Forschungsfreiheit: Am meisten u m ­
str i t ten ist d ie Frage der mari t imen For­
schung im Bereich der Wirtschaftszone und 
des Fest landsockels. Der Konvent ions­
entwurf geht davon aus, daß jede Form 
der mar i t imen Forschung in einer f remden 
Wirtschaftszone oder einem fremden Fest­
landsockel von dem betreffenden Küsten­
staat genehmigt werden muß. Der For­
schungtre ibende meldet sein Projekt bei 
dem Küstenstaat an. Dieser soll seine Zu ­
s t immung nicht verweigern, wenn sich das 
geplante Forschungsvorhaben nicht auf 
die Erkundung von Ressourcen bezieht 
und die wirtschaft l ichen Interessen des 
Küstenstaates nicht unbil l ig beeinträchtigt 
werden. Die Genehmigung gilt vier Mona­
te nach Antragste l lung als erteilt, wenn 
sie nicht innerhalb von zwei Monaten von 
dem Küstenstaat verweigert wi rd. Dabei 
kann der Küstenstaat vor al lem gel tend 
machen, es handele sich in Wirk l ichkei t 
bei dem geplanten Unternehmen um Res­
sourcenforschung. Gegen diese Mögl ich­
keit einer st i l lschweigenden Genehmigung 
von Forschungsvorhaben wendet sich eine 
Reihe von Staaten mit der Behauptung, da ­
durch würden ihre Sicherheits- und Wirt­
schaftsinteressen beeinträchtigt. Sie ver­
langen im Ergebnis, daß marit ime For­
schung im Bereich von Festlandsockel und 
Wirtschaftszone von den gleichen Voraus­
setzungen abhängig gemacht wird wie in 
den Küstengewässern, das heißt, daß die 
Küstenstaaten über ihre Zulassung prak­
t isch frei entscheiden. Demgegenüber ver­
sucht ein Vorschlag Austral iens, das Er­
messen der Küstenstaaten einzuschränken. 
Tei lweise w i rd versucht, wieder die Unter­
scheidung zwischen wissenschaftl icher und 
angewandter Forschung einzuführen und 
nur die angewandte Forschung der küsten­
staat l ichen Genehmigung zu unterwerfen. 
Es w i rd in d iesem Zusammenhang darauf 
h ingewiesen, daß die Wirtschaftszone dem 
Küstenstaat nur wirtschaft l iche Sonderrech­
te e inräume und daher keine Veranlas­
sung bestehe, d ie wissenschaft l iche For­
schung, die seine Interessen garnicht be­
einträcht igen könne, seiner Kontrol le zu 
unterstel len. Eine Einigung zeichnet sich 
derzeit nicht ab. Ein als Vermit t lung ge­
dachter Vorschlag des Vorsi tzenden des 
3. Ausschusses, der d ie Stel lung der Kü­
stenstaaten noch mehr stärken würde als 
es der Konvent ionsentwurf bereits tut, 
stieß auf Ab lehnung. Umstr i t ten ist auch, 
inwieweit auf Hoher See die Forschungs­
freiheit gesichert werden sol l . Einige Staa­
ten machten gel tend, jede Forschungstä­

t igkei t müsse, soweit sie sich mit dem 
Meeresboden beschäft ige, der Kontro l le 
der Meeresbodenbehörde unterstehen. 

IV. Umweltschutz: Weniger umstr i t ten als 
die bisher genannten Punkte war der Um­
weltschutz auf See. Die Konferenz be­
schäft igte sich im wesent l ichen mit den 
Gefahren, d ie von Schiffen ausgehen, und 
mit der Err ichtung von Sonderzonen, in de­
nen der Anrainerstaat besondere Vorschrif­
ten erlassen kann. Man scheint sich wohl 
wei tgehend darüber einig zu sein, daß die 
Flaggenstaaten verpf l ichtet s ind, stärker 
auf d ie Beachtung der Umweltschutzvor­
schrif ten durch ihre Schiffe zu achten. Vor 
a l lem sol len sie verhindern, daß Schiffe 
auslaufen, die unter Umständen eine Ge­
fahr für die mari t ime Umwelt bedeuten. 
Bei Verstößen gegen die Schutzvorschrif­
ten sol l , insoweit besteht wohl auch eine 
wei tgehende Einigkeit, nicht nur der Flag­
genstaat, sondern auch der Staat e ingre i ­
fen können, dessen Hafen das betreffende 
Schiff als nächstes anläuft. 

Besondere Bedeutung kommt der Err ich­
tung von Sonderzonen zu, da durch sie 
unter Umständen die Freiheit des Seever­
kehrs nicht unerhebl ich beeinträchtigt wer­
den kann. Der dafür zuständige 3. Ausschuß 
erarbei tete eine neue Regelung, nach der 
Umweltschutzzonen nicht einseit ig durch 
den Anrainerstaat sondern nur nach Ab­
sprache mit anderen betroffenen Staaten 
und mit Genehmigung einer internat iona­
len Organisat ion errichtet werden können. 
Auen bei dem Erlaß der Normen für die 
Umweltschutzzone ist der Anrainerstaat 
nicht frei , sondern muß sich an die von 
der internat ionalen Organisat ion erlasse­
nen Regelungen halten. Nur im Ausnahme­
fall ist es ihm erlaubt, darüber hinaus zu 
gehen. 

V. Technologietransfer: Hinsichtl ich des 
Technologietransfers beschränkte sich die 
Konferenz darauf, die Rolle der Meeres­
bergbaubehörde als Koordinator zu ver­
stärken. Die Diskussion über diesen 
Punkt, der auch in den vergangenen Dis­
kussionsrunden noch nicht e ingehender 
beraten werden konnte, ist aber noch kei­
neswegs abgeschlossen. Wo 

Ausschuß für Verbrechensverhütung und -kontrolle: 
Verhaltenskodex für Ordnungsbeamte (34) 
Der Entwurf eines Verhal tenskodex für 
Ordnungsbeamte ist vom Ausschuß für Ver­
brechensverhütung und -kontro l le des Wirt­
schafts- und Sozialrats auf seiner 4.Tagung 
(21.6.—2.7.1976 in New York) verabschie­
det worden. Der Entwurf soll der 32. Gene­
ra lversammlung (Herbst 1977) zur Bi l l igung 
vorgelegt werden. Er umfaßt zehn Ar t ike l . 
Ihnen ist ein Kommentar zur Verdeut l i ­
chung beigefügt, der als integraler Be­
standtei l des Kodex verstanden werden 
sol l . Die Best immungen sehen u. a. vor: 
Ordnungsbeamte sol len Vertraul iches, das 
in ihren Besitz gelangt, grundsätzl ich ver­
traulich behandeln. Ordnungsbeamte dür­
fen keine Folter oder andere grausame, 
unmenschliche oder ern iedr igende Behand­
lung vornehmen, auch nicht unter außer­
gewöhnl ichen Umständen wie Krieg, in­
nenpol i t ischer Instabil i tät oder öffent l ichem 
Notstand. Sie haben sich um ärztl ichen 
Beistand für Personen unter ihrer Obhut 
zu bemühen, wenn diese ihn benöt igen 

(der Kommentar ergänzt, eine festgehalte­
ne Person sol l te auch ihren Hausarzt kon­
sult ieren dürfen). Ordnungsbeamte sol l ten 
al len Ver letzungen des Kodex entgegen­
treten und bei entsprechenden Vo rkomm­
nissen auf dem Dienstweg Bericht erstatten 
oder andere rechtl ich zulässige Init iat iven 
ergrei fen, unter diesen als letztes Mittel 
d ie Mit te i lung an eine bel iebige Inst i tut ion 
mit der Kompetenz zur Überprüfung oder 
Abhi l fe (der Kommentar stel l t hierzu fest, 
ein Ordnungsbeamter dürfe sich an die 
Massenmedien erst zuletzt wenden und 
nur »gemäß den Gesetzen und Gebräuchen 
seines Landes«). Ein Ordnungsbeamter , 
welcher bei der Erfül lung seiner Verpf l ich­
tungen aus dem Kodex die rechtl ichen 
Grenzen trotz ehrl icher und gewissenhafter 
Prüfung irr tümlich überschreitet, hat A n ­
spruch auf den vol len Schutz, den die na­
t ionale Rechtsordnung gewährt . NJP 

Verschiedenes 
Seychellen: 145. Mitglied der UNO (35) 
Die Inselgruppe der Seychel len wurde 
von der Generalversammlung am 23. Sep­
tember 1976 in die Vereinten Nat ionen auf­
genommen. Damit erhöht sich die Mi tg l ie­
derzahl der Wel torganisat ion auf 145. — 
Die Seychel len l iegen im Indischen Ozean 
vor der afr ikanischen Küste nördl ich von 
Madagaskar (s. Karte S. 139). Man zählt 92 
Inseln zu dem neuen Mitgl iedstaat. Die 
Hauptinsel ist Mahe mit der Hauptstadt 
Victor ia. Das Gesamtgebiet des Staates 
beträgt nur 444 qkm, wovon al lein 240 auf 
d ie Insel Mahe entfal len. Die meisten In­
seln sind unbewohnt. Der junge Staat er­
streckt sich über 1 200 km, so groß ist d ie 
Entfernung zwischen Mahe und Aldabra. 
Die gesamte Bevölkerung der Seychel len 
w i rd auf knapp 58 000 errechnet. Hiervon 
sind 93vH Kreolen, Mischl inge f rüherer 
schwarzer Sklaven und Inder. Eine kleine 
Oberschicht von Grundbesi tzern ist f ran­
zösischer Abstammung. 90vH der Bevölke­
rung sind Kathol iken und 40vH Analphabe­
ten. — Seit 1609 sind die Inseln dem We­
sten bekannt. 1736 annekt ier te Frankreich 
die Hauptinsel Mahe und einige Nebenin­
seln. Nach dem damal igen französischen 
Finanzminister, dem Grafen de Seychelles, 
wurde die Inselgruppe benannt. Nach den 
napoleonischen Kriegen g ingen die Inseln 
in brit ischen Besitz über (1814). Sie waren 
zuletzt eine Kronkolonie mit innerer Selbst­
verwal tung. Mehrere Verfassungsänderun­
gen schufen die förml iche Voraussetzung 
dafür, daß Großbri tannien die Inseln am 
28. Juni 1976 konf l ikt los in die Unabhän­
gigkei t ent lassen konnte. Der Vorsi tzende 
der größten Partei, James Richard Man-
chaw, wurde der erste Präsident der Re­
publ ik, der Führer der größten Oppos i t ions­
partei, Albert Rene, wurde Min is terpräs i ­
dent. Manchaw ist Jur ist und hat in Eng­
land studiert. — Bereits am 9. August 1976 
beantragten die Seychel len die Mi tg l ied­
schaft in den Vereinten Nat ionen. Der Si ­
cherheitsrat empfahl am 16.8.1976 der Ge­
neralversammlung die Aufnahme (s. Seite 
160), d ie dann den neuen Ministaat am 
23. September 1976 zum 145. Mitgl ied der 
Wel torganisat ion machte. — Red 

Beiträge 29: Peter W. Fischer (PWF); 30, 31, 35: 
Redaktion (Red); 32, 34: Norbert J. Prill (NJP); 
33: Rüdiger Wolfrum (Wo). 
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